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Grundstücksbegriff
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Rechtsgrundlagen und Grundstücksbegriff
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Privatbereich Betrieblicher Bereich

Rechtsgrundlage § 30 EStG (i.V.m. §§ 30a bis 30c EStG) § 4 Abs. 3a EStG (i.V.m. §§ 30 ff EStG)

Grundstücksbegriff § 30 Abs. 1 EStG § 30 Abs. 1 EStG

Grundstück i.S.d. § 30 EStG:

Grund und Boden, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte.
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Grundstücksbegriff I

VwGH 10.9.2020, Ra 2019/15/0066:

• Nur das Baurecht gilt als grundstücksgleiches Recht i.S.d. § 30 Abs. 1 EStG (Übernahme 
der Rechtsansicht in Rz 6622 EStR 2000 mit Wirkung ab VA 2021).

• Wohnungseigentumsrecht: Eigentumswohnung gilt als bebautes Grundstück.

• Grunddienstbarkeiten können nicht gesondert übertragen werden und sind im Falle der 
Übertragung als unselbständiger Teil von Grund und Boden zu werten (und teilen 
ertragsteuerlich dessen Schicksal).

• Das gilt auch für das Fischereirecht und das Jagdrecht als Realrecht.

• Recht zur Eigenjagd geht hingegen nicht in GuB auf, sondern unterliegt der 
Tarifbesteuerung.

• Aus dem grunderwerbsteuerlichen Grundstücksbegriff kann für ertragsteuerliche Zwecke 
nichts gewonnen werden.
• Unterschiede bestehen z.B. bei stehendem Holz, stehender Ernte, Wild, Fische, Viehbestände (ESt: 

selbständig bewertbar; GrESt: Teil des Grundstücks [beim natürlichen Zuwachs, solange nicht vom 
GuB getrennt]). Siehe dazu Kanduth-Kristen, taxlex 2023, 227 ff.
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Grundstücksbegriff II

Abgrenzungserfordernisse:

• Gebäude versus Nicht-Gebäude (z.B. Maschinenumhüllungen, Silos, etc.).

• Unselbständige Gebäudebestandteile (z.B. Elektroinstallationen, sanitäre Anlagen) versus 
selbständige Wirtschaftsgüter (z.B. Freischwimmbad als Wirtschaftsgut mit einer bei der 
Veräußerung besonders ins Gewicht fallenden Selbständigkeit – siehe VwGH 13.11.2019, Ro 
2019/13/0033 [u.a. bedeutsam kann die gesonderte Nennung im Kaufvertrag sein]).

• Brücken, Straßen, Gleisanlagen, Platzbefestigungen, Zäune, Umfriedungen: sind nach Rz 6621 
und Rz 577 EStR 2000 bilanzsteuerrechtlich selbständig bewertungsfähige Wirtschaftsgüter. Sie 
stehen nach der Verkehrsauffassung in einem engen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit 
einem Grundstück, sodass sie nicht eigenständig übertragen werden können oder regelmäßig im 
Rahmen eines Veräußerungsgeschäftes mitübertragen werden. Für Zwecke der Besteuerung von 
Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken sind sie vom Grundstücksbegriff umfasst.
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Steuerbare Vorgänge
und Abgrenzung von entgeltlichen und unentgeltlichen Vorgängen
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Steuerbare Vorgänge
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Privatbereich Betrieblicher Bereich

Steuerbare Vorgänge, die dem 
besonderen Steuersatz gem.      
§ 30a EStG unterliegen

Veräußerung (inkl. Tausch) von 
Grundstücken - § 30 Abs. 1 i.V.m.       
§ 30a Abs. 1 EStG 
(Versicherungsentschädigungen sind 
nicht gem. § 30 EStG steuerbar).

Ausnahme: § 30a Abs. 4 EStG 
(Veräußerung gegen Rente)

Veräußerung (inkl. Tausch), 
Zuschreibung, Entnahme (§ 30a Abs. 
3 EStG); ebenso: Realisation infolge 
von Versicherungsentschädigungen
(siehe VwGH 22.9.2021, Ra 
2020/15/0003). 
Ausnahmen: § 30a Abs. 3 und 4 EStG 
(insb. Veräußerung von UV; 
Immobilienentwickler; Rente)
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AbgÄG 2023

• Änderung des § 6 Z 4 EStG für Entnahmen ab 1.7.2023:
• „Entnahmen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Entnahme anzusetzen. Grund 

und Boden ist Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1 sind mit dem Buchwert im 
Zeitpunkt der Entnahme anzusetzen, sofern nicht eine Ausnahme vom besonderen 
Steuersatz gemäß § 30a Abs. 3 vorliegt. Der Entnahmewert tritt für nachfolgende 
steuerrelevante Sachverhalte an die Stelle der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten.“

• Generelle Entnahmebewertung mit den Buchwert (auch für Gebäude und 
grundstücksgleiche Rechte). Inkrafttreten für Entnahmen nach dem 30.6.2023.

• Parallele Änderung in § 24 Abs. 3 EStG.
• Änderung des § 24 Abs. 6 EStG: „Wird der Betrieb aufgegeben und werden aus 

diesem Anlass Gebäudeteile (Gebäude) ins Privatvermögen übernommen, können 
diese – abweichend von § 6 Z 4 – auf Antrag mit dem gemeinen Wert gemäß Abs. 3 
angesetzt werden, wenn einer der in § 37 Abs. 5 Z 1 bis 3 genannten Fälle vorliegt.“
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Abgrenzung Entgeltlichkeit / Unentgeltlichkeit 
im Ertragsteuerrecht I

Entgeltliche Übertragung

Rechtsgrundlage kann u.a. sein:
• Kauf-/Abtretungsvertrag
• Tauschvertrag
• Gesellschaftsvertrag
• Anwachsung gem. § 142 UGB

Art der Gegenleistung:
• (Bar-) Kaufpreis
• Schuldübernahme
• Sachwertabfindung
• Ratenvereinbarung
• Kaufpreisrente

Unentgeltliche Übertragung

von Todes wegen:
• gesetzliche Erbfolge

• Erbe
• Pflichtteilsberechtigter

• „letzter Wille“ (Testament)
• Erbe
• Legatar

Schenkung unter Lebenden:
• Schuldübernahme
• Versorgungsrente
• Unterhaltsrente
• Fruchtgenuss
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Abgrenzung Entgeltlichkeit / Unentgeltlichkeit 
im Ertragsteuerrecht II

Vermögensübertragung Gegenleistung ≤ 25 % 
der Leistung 

Gegenleistung > 25 % und 
< 75 % der Leistung

Gegenleistung ≥ 75 % der 
Leistung

unter nahen Angehörigen unentgeltlich (grundsätzlich) 
unentgeltlich

entgeltlich

unter Fremden unentgeltlich keine explizite Aussage; 
Schenkungen unter 

Fremden als Ausnahme

entgeltlich

11

Rz 6625 EStR 2000 i.d.F. WE 2023 (siehe VwGH 16.11.2021, Ro 2020/15/0015):

Eine Schenkung ist „grundsätzlich nur bei Vermögensübertragungen unter (nahen) 
Angehörigen anzunehmen“, denn „Fremde pflegen einander gewöhnlich nichts zu 
schenken“.
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Rechtsfolgen der Qualifizierung als entgeltlich / 
unentgeltlich bei Grundstücksübertragungen I

12

Entgeltliche Übertragung Unentgeltliche Übertragung

Übergeber:
• Private Grundstücksveräußerung gem. § 30 EStG.
• Ggf. Befreiung gem. § 30 Abs. 2 EStG.
• Ggf. Nachversteuerung von in Teilbeträgen gem. § 28 Abs. 

3 EStG abgesetzten Herstellungsaufwendungen innerhalb 
von fünfzehn Jahren vor der Veräußerung bei pauschaler
Einkünfteermittlung.

• Bei vermieteten Grundstücken können verteilte 15tel für 
Herstellungs- und Instandsetzungsaufwendungen ab der 
Veräußerung nicht mehr geltend gemacht werden (volles 
15tel im Jahr der Veräußerung – s. Rz 6484 EStR 2000), 
Berücksichtigung bei der Ermittlung des 
Veräußerungsgewinnes (Regeleinkünfteermittlung).

• Restliche 15tel für Instandhaltungsaufwendungen sind in 
den folgenden Kalenderjahren nachträgliche WK bei den 
Einkünften aus VuV (s. Rz 6484a EStR 2000).

Übergeber:
• Kein Veräußerungsgewinn.

• Bei vermieteten Grundstücken gehen restliche 15tel 
gem. § 28 Abs. 2 und 3 EStG beginnend mit dem 
Folgejahr auf den Rechtsnachfolger über. Im 
Übertragungsjahr ist der volle Betrag beim 
Rechtsvorgänger abzusetzen; er kann aber gem. Rz 6486 
EStR 2000 auch zwischen Rechtsvorgänger und 
Rechtsnachfolger nach Monaten aliquotiert werden.
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Rechtsfolgen der Qualifizierung als entgeltlich / 
unentgeltlich bei Grundstücksübertragungen II
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Entgeltliche Übertragung Unentgeltliche Übertragung

Übernehmer: 
• Anschaffungskosten (AK): Kaufpreis/Gegenleistung. 

GrESt = Anschaffungsnebenkosten (ANK).

• Anschaffungszeitpunkt: Abschluss des 
Verpflichtungsgeschäftes.

• Grundstück = Neuvermögen.

• Bei Vermietung: beschleunigte Gebäude-AfA gem. § 16 
Abs. 1 Z 8 lit. e EStG ist möglich. Basis = AK plus ANK.

• Im Falle einer (unmittelbaren) Weiterveräußerung:
• Überschuss = Veräußerungserlös minus AK/ANK.
• keine Herstellerbefreiung;
• Hauptwohnsitzzeiten laufen ab dem Anschaffungszeitpunkt;
• Zeiten als Mieter oder sonstiger Nutzungsberechtigter wären 

im Rahmen des zweiten Hauptwohnsitztatbestands 
anrechenbar.

Für Übernehmer relevant: 
• AK, ANK, HSK und Instandsetzungskosten des 

Rechtsvorgängers (s. auch Rz 6660 EStR 2000). GrESt = 
keine ANK.

• Anschaffungszeitpunkt des Rechtsvorgängers.
• Allfällige Altvermögenseigenschaft geht über.
• Relevanz einer Umwidmung durch den Rechtsvorgänger.
• Die Geltendmachung von in Teilbeträgen gem. § 28 Abs. 

3 EStG abgesetzten Herstellungsaufwendungen 
innerhalb von 15 Jahren vor der Veräußerung  durch den 
Rechtsvorgänger: „Nachversteuerung“ bei späterer 
Veräußerung und pauschaler Einkünfteermittlung.

• Hauptwohnsitzzeiten vor dem unentgeltlichen Erwerb 
zählen beim zweiten HWS-Tatbestand (Rz 6642 EStR 
2000).

• Kein Übergang der Herstellerbefreiung.
• Anrechnung von GrESt gem. § 30 Abs. 8 EStG im Falle 

einer innerhalb von drei Jahren erfolgenden 
Veräußerung.
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Rechtsfolgen der Qualifizierung als entgeltlich / 
unentgeltlich bei Grundstücksübertragungen III
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Entgeltliche Übertragung Unentgeltliche Übertragung

Für Übernehmer relevant bei (Weiter-) Vermietung: 
• Fortführung der AfA des Rechtsvorgängers.

• Restliche 15tel gem. § 28 Abs. 2 und 3 EStG des 
Rechtsvorgängers gehen beginnend mit dem Folgejahr 
auf den Rechtsnachfolger über.

• Erstmalige Nutzung zur Einkünfteerzielung eines 
Gebäudes des Altvermögens: Ansatz der fiktiven AK im 
Zeitpunkt der erstmaligen Vermietung als AfA-
Bemessungsgrundlage (§ 16 Abs. 1 Z 8 lit. c EStG); bei 
nachfolgender Veräußerung: gesplittete 
Einkünfteermittlung gem § 30 Abs 6 lit a EStG.
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Gegenleistung (i.R.d. Abgrenzung von 
Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit)
Zur Gegenleistung zählt:

• Die Übernahme von Schulden (Zufluss im Zeitpunkt der Wirksamkeit der 
Schuldübernahme; Zustimmung des Gläubigers bei befreiender Schuldübernahme).
• Anders jedoch bei Grundstücksübertragungen i.R.e. Betriebsübertragung – Gesamtsache; keine 

gesonderte Beurteilung der Grundstücksübertragung als entgeltlich oder unentgeltlich.

• Die Übernahme eines bestehenden schuldrechtlich eingeräumten und nicht 
verbücherten Nutzungsrechts ist nach Rz 6624 EStR 2000 eine Gegenleistung
(Übernahme einer Verbindlichkeit). Gleiches gilt für die Einräumung von 
Nutzungsrechten an anderen Grundstücken.

Keine Gegenleistung, sondern Minderung der Leistung:

• Die Einräumung eines Nutzungsrechts (z.B. Wohnrecht, Fruchtgenussrecht) anlässlich 
der Übertragung oder Übernahme eines bereits verbücherten Nutzungsrechts ist keine 
Gegenleistung (Übertragung des belasteten Grundstücks – Minderung des Wertes; siehe 
Rz 6624 EStR 2000).
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Vorweggenommene Erbfolge I

Rz 6625 EStR 2000 zu Grundstücksübertragungen:

• Ausgleichszahlungen an andere Erbberechtigte im Rahmen einer 
vorweggenommenen Erbfolge sind (nur dann) ertragsteuerlich relevant, wenn 
sie aus der Vermögenssphäre des Übernehmers geleistet werden.

• Auch wenn die Ausgleichszahlungen an die Erbberechtigten geleistet werden, 
gelten die Zahlungen als Gegenleistung an den Übergeber (Abkürzung des 
Zahlungsweges) und sind bei diesem als Veräußerungserlös zu erfassen. Siehe 
dazu auch VwGH 16.11.2021, Ro 2020/15/0015.

• Für die Abgrenzung von entgeltlichen und unentgeltlichen Vorgängen ist die 
Summe der Ausgleichszahlungen aus der Vermögenssphäre des Übernehmers 
dem gemeinen Wert der übertragenen Liegenschaft gegenüberzustellen.
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Vorweggenommene Erbfolge II

Beispiel (siehe VwGH 16.11.2021, Ro 2020/15/0015; Rz 6625 EStR 2000):

• Von einem Elternteil wird eine Liegenschaft im Wert von € 1.000.000 an ein Kind 
übertragen. Dieses verpflichtet sich im Gegenzug, eine Ausgleichszahlung in Höhe 
von insgesamt € 750.000 an die drei Geschwister zu leisten.

• Die Ausgleichszahlung (€ 750.000) beträgt 75 % des gemeinen Werts des 
Grundstücks (€ 1.000.000). Es liegt daher eine Veräußerung durch den Vater vor 
(d.h. Steuerpflicht beim Vater). Die Anschaffungskosten des übernehmenden 
Kindes betragen € 750.000. Eine allfällige Altvermögenseigenschaft der 
Liegenschaft geht verloren.

17



Dr. Sabine Kanduth-Kristen 

Erbauseinandersetzung I

Rz 134a EStR 2000:

• Die zur Erbmasse gehörenden Wirtschaftsgüter sowie Betriebe gehen entsprechend des 
Umfanges der Erbteile bereits mit dem Todestag des Erblassers auf die Erben über.

• Bis zur Rechtskraft der Einantwortung besteht daher zwischen den Miterben bezüglich 
der Wirtschaftsgüter der Verlassenschaft eine Miteigentümergemeinschaft bzw. 
bezüglich in der Verlassenschaft befindlicher Betriebe eine Mitunternehmerschaft der 
Erben.

• Kommt es vor der Einantwortung zu einer Erbauseinandersetzung unter den Erben, ist 
zu beurteilen, ob die Übertragung steuerlicher Miteigentumsanteile bzw. 
Mitunternehmeranteile gegen Leistung eines Wertausgleichs zwischen den Erben eine 
Veräußerung oder eine Nachlassteilung ohne Veräußerungs- bzw. Tauschcharakter 
darstellt.
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Erbauseinandersetzung II

Rz 134b EStR 2000 – Beurteilung von Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit I:

• Die Aufteilung der im Nachlass enthaltenen Wirtschaftsgüter ohne
Ausgleichszahlungen aus nachlassfremden Mitteln ist steuerneutral.

• Aus dem Nachlass stammen Mittel auch dann, wenn sie aus der Veräußerung des 
von der Erbauseinandersetzung betroffenen Wirtschaftsgutes durch den 
übernehmenden Erben herrühren.
• Verpflichtet sich allerdings der Miterbe zur Veräußerung (z.B.) des Nachlassgrundstücks und 

zur Verteilung des Veräußerungserlöses auf alle Miterben, ist die Veräußerung den Miterben 
anteilsmäßig zuzurechnen (der veräußernde Miterbe tritt als Treuhänder auf).

• Stehen Verbindlichkeiten mit einem Wirtschaftsgut in Zusammenhang, kürzt die 
Übernahme den Wert des Wirtschaftsgutes; anderenfalls stellt die Übernahme 
von (allgemeinen) Verbindlichkeiten eine zusätzliche Ausgleichsleistung aus dem 
Nachlass dar.
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Erbauseinandersetzung III

Rz 134b EStR 2000 – Beurteilung von Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit II:

• Bei einem Wertausgleich aus nachlassfremden Mitteln gilt ab 16.11.2021 die 
weiter vorne dargestellte 75 %-Grenze. 

• Nach Auffassung in Rz 134b EStR 2000 sind nur die nachlassfremden Mittel als 
Gegenleistung für diese Abgrenzung heranzuziehen.

• Für die Abgrenzung von Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit ist somit auf die aus 
nachlassfremden Mitteln geleistete Gegenleistung einerseits und auf den 
gemeinen Wert des vom jeweiligen Miterben übertragenen Anteils an dem 
Nachlassgegenstand abzustellen. 

• Der dem Erben zustehende Anteil ergibt sich aus der gesetzlichen oder letztwillig 
verfügten Erbquote.
• Verzichtet ein Erbe ohne Entschädigung auf den Erbteil, ist dieser auf die 

verbleibenden Erben anteilsmäßig aufzuteilen.
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Erbauseinandersetzung IV

Rz 134b EStR 2000 – Beurteilung von Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit III:
• Nach Rz 134b EStR 2000 kann die Übertragung eines Wirtschaftsgutes durch einen 

Pflichtteilsberechtigten gegen Leistung einer Ausgleichszahlung aus nachlassfremden 
Mitteln in Höhe des Pflichtteiles (bezogen auf den gesamten Erbteil) als steuerneutrale 
Erbauseinandersetzung beurteilt werden.

Rechtsfolgen (Rz 134c EStR 2000):
• Liegt auf Grund der Höhe des Wertausgleichs aus nachlassfremden Mitteln ein 

Veräußerungsvorgang (z.B. eines Grundstücksanteiles) vor, ist der Veräußerungserlös die  
geleistete Ausgleichszahlung zuzüglich des gemeinen Wertes sonstiger aus dem 
Nachlass für dieses Wirtschaftsgut geleisteter Abfindungen. Dies gilt auch für 
Verbindlichkeiten, soweit diese durch den Übernehmer zusätzlich übernommen wurden.

• Der Veräußerungsvorgang ist dem/den weichenden Erben zuzurechnen.

• Für die Besteuerung sind u.a. der Anschaffungszeitpunkt und die Anschaffungskosten des 
Erblassers maßgeblich. Befreiungen wie die Hersteller- oder die Hauptwohnsitzbefreiung 
gehen nicht auf den weichenden Erben über.
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Erbauseinandersetzung V

Beispiel (Rz 134b und Rz 134c EStR 2000):
• Ein Nachlass besteht aus einem Grundstück (gemeiner Wert € 100.000; 

Anschaffungskosten € 30.000) und einer Verbindlichkeit (€ 50.000) auf Grund 
der Anschaffung des Grundstückes. Erbberechtigt sind A und B je zur Hälfte. A 
und B kommen überein, dass A sowohl das Grundstück als auch die gesamte 
Verbindlichkeit übernehmen soll. Im Gegenzug erhält B von A eine 
Ausgleichszahlung von € 20.000.
Da die Verbindlichkeit mit dem Grundstück in Zusammenhang steht, ist der 
gemeine Wert des Grundstückes zu kürzen. Die Ausgleichszahlung von € 
20.000 beträgt mehr als 75 % des (gekürzten) gemeinen Wertes des dem B 
zustehenden Anteils. Es liegt daher Veräußerung des Miteigentumsanteiles 
durch B vor. Der Veräußerungsgewinn beträgt:
Veräußerungserlös (Ausgleichszahlung plus von A übernommene 
Verbindlichkeit 20.000 + 25.000) € 45.000 abzüglich 50 % AK Grundstück i.H.v. 
€ 15.000 = Veräußerungsgewinn i.H.v. € 30.000.
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Vorweggenommene Erbfolge versus 
Erbauseinandersetzung – Gegenüberstellung

Vorweggenommene Erbfolge Erbauseinandersetzung vor 
Einantwortung

Leistung (zur Abgrenzung von 
Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit)

gemeiner Wert des vom Übergeber 
übertragenen Wirtschaftsgutes

gemeiner Wert des vom jeweiligen Miterben 
übertragenen (Anteils des) Wirtschaftsgutes 
abzüglich damit zusammenhängender Schulden

Gegenleistung (zur Abgrenzung von 
Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit)

Ausgleichszahlungen an die anderen 
Erbberechtigten aus eigenen Mitteln 
zuzüglich Schuldübernahme

Ausgleichszahlung an den jeweiligen Miterben 
aus nachlassfremden Mitteln

Veräußerer (bei Entgeltlichkeit) Übergeber jeweiliger Miterbe

Veräußerungserlös (bei 
Entgeltlichkeit)

Ausgleichszahlungen aus eigenen 
Mitteln zuzüglich Schuldübernahme

Ausgleichszahlungen aus nachlassfremden 
Mitteln zuzüglich gemeiner Wert der 
Abfindungen aus nachlasseigenen Mitteln 
zuzüglich (anteilige) Schuldübernahme

Anwendung von Befreiungen Beurteilung nach den Verhältnissen 
beim Übergeber

Eine Herstellerbefreiung des Erblassers geht 
nicht auf die (Mit-) Erben über. Die 
Voraussetzungen für die HWS-Befreiung müssen 
vom (Mit-) Erben selbst erfüllt werden.
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Übertragung eines Anteils an einer 
vermögensverwaltenden PersG
Rz 6022a EStR 2000:

• Bei Übertragung eines Anteils an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft ist der darin enthaltene Anteil der 
Gesellschaftsverbindlichkeiten als Gegenleistung anzusehen.

• Beispiel:
• A „schenkt“ B einen Anteil an einer vermögensverwaltenden KG. Die KG besitzt 

Grundstücke und hat Verbindlichkeiten. B erbringt keine weitere Gegenleistung.
• Die Verbindlichkeiten stellen eine anteilige Gegenleistung dar und sind für die 

Beurteilung von Entgeltlichkeit/Unentgeltlichkeit den Grundstücken im Verhältnis der 
Verkehrswerte zuzuordnen, es sei denn, die übernommenen Schulden stehen in 
einem Zusammenhang mit den übertragenen Grundstücken (siehe Rz 5659 EStR 
2000).
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Übertragung eines Anteils an einer betrieblich 
tätigen PersG (Mitunternehmerschaft)
• Bei Übertragung eines Anteils an einer betrieblich tätigen Personengesellschaft 

(wie auch eines Betriebs oder Teilbetriebs) wird eine Gesamtsache übertragen. 
Die (anteilige) Übernahme der Gesellschaftsverbindlichkeiten gilt nicht als 
Gegenleistung.

• Rz 5569a EStR 2000: Abhängig von der Beurteilung der Betriebsübertragung als 
entgeltlich oder unentgeltlich, ist auch die Übertragung von im Betriebsvermögen 
befindlichen Grundstücken als entgeltlich oder unentgeltlich zu beurteilen. Eine 
gesonderte Beurteilung der Grundstücksübertragung ist nicht vorzunehmen.

• Beispiel:
• A schenkt B einen Anteil an einer betrieblich tätigen KG. Die KG besitzt auch Grundstücke und 

hat Verbindlichkeiten. 
• Die anteilig übernommenen Verbindlichkeiten stellen keine Gegenleistung dar. Nur eine 

allfällige weitere Gegenleistung des B ist für die Abgrenzung von Entgeltlichkeit und 
Unentgeltlichkeit von Relevanz.
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Einlage von Liegenschaften in eine 
Kapitalgesellschaft als Tausch
VwGH 13.12.2021, Ra 2021/15/0106:

• § 6 Z 14 lit. b EStG kommt [..] auch zur Anwendung, wenn die Einbringung in die Körperschaft 
nicht mit der Gewährung neuer Anteile verbunden ist. Die durch die Sacheinlage eintretende 
Wertsteigerung der Beteiligung an der übernehmenden Gesellschaft ist dann aus 
einkommensteuerlicher Sicht die Gegenleistung für die Einbringung (VwGH 17. 12. 2014, 
2012/13/0126).

• Als Veräußerungspreis des hingegebenen Wirtschaftsgutes und als Anschaffungskosten des 
erworbenen Wirtschaftsgutes ist dabei gemäß § 6 Z 14 lit a EStG jeweils der gemeine Wert des 
hingegebenen Wirtschaftsgutes anzusetzen.

• Bei Einlage eines privaten Grundstücks (wie im vom VwGH entschiedenen Fall) kommt es auf 
Seiten des Einlegenden zu Einkünften aus privaten Grundstücksveräußerungen.

• Bei Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer hat der Parteienvertreter die 
Immobilienertragsteuer gem. § 30c Abs. 2 EStG selbst zu berechnen und haftet auch gem. § 30c 
Abs. 3 EStG für deren Entrichtung. Mangels (treuhändig verwahrten) Veräußerungserlöses (von 
welchem die Immobilienertragsteuer einbehalten würde) müsste der Parteienvertreter in diesem 
Fall auch darauf achten, – neben der Grunderwerbsteuer und der Eintragungsgebühr – auch die 
Immobilienertragsteuer vom Einlegenden zu erhalten, damit er diese auch abführen kann.
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Einlage von Liegenschaften in eine 
Personengesellschaft als Veräußerung I
Einlage von Grundstücken (z.B. anlässlich der Gründung einer PersG)

• § 32 Abs. 3 EStG i.d.F. des AbgÄG 2023:
• Die Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen oder dem 

Sonderbetriebsvermögen des Steuerpflichtigen in das Gesellschaftsvermögen einer 
Personengesellschaft stellt insoweit eine Veräußerung dar, als die Wirtschaftsgüter dem 
Übertragenden nachfolgend anteilig nicht mehr zuzurechnen sind.

• Insoweit die Wirtschaftsgüter dem Steuerpflichtigen weiterhin zuzurechnen sind, liegt bei 
einer Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen auf eine 
Mitunternehmerschaft eine Einlage gemäß § 6 Z 5 vor.

• Die an der Übertragung beteiligten Steuerpflichtigen haben für die weitere 
Einkünfteermittlung Vorsorge zu treffen, dass es zu keiner endgültigen Verschiebung der 
Steuerbelastung komm.

• Auf Ebene des aus dem Privatvermögen übertragenden Gesellschafters führt die 
Übertragung in Höhe der „Fremdquote“ zu Einkünften aus privaten 
Grundstücksveräußerungen gem. § 30 EStG.
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Einlage von Liegenschaften in eine 
Personengesellschaft als Veräußerung II
Einlage von Grundstücken (z.B. anlässlich der Gründung einer PersG)

• Zur bisherigen Rechtslage sahen Rz 5927b und Rz 6020 EStR 2000 vor:
• Eine anteilige Veräußerung liegt bei Übertragung eines Wirtschaftsgutes (zB Grundstück) in 

das Gesellschaftsvermögen auch dann vor, wenn bei einer Einlage lediglich das variable 
Kapitalkonto berührt wird und somit keine Gewährung von Gesellschaftsrechten erfolgt.

• Bei nahen Angehörigen kann jedoch im Ausmaß der Fremdquote von einer Schenkung 
ausgegangen werden, wenn auch das variable Kapitalkonto der anderen (beschenkten) 
Gesellschafter entsprechend der jeweiligen Substanzbeteiligung anteilig erhöht wird. Handelt 
es sich beim nahen Angehörigen um eine Kapitalgesellschaft, dann stellt die anteilige 
Schenkung eine Einlage dar, die nach § 6 Z 14 EStG zu beurteilen ist.
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Einlage von Liegenschaften in eine 
Personengesellschaft als Veräußerung III
Einlage von Grundstücken (z.B. anlässlich der Gründung einer PersG)

• Kein Tausch ist dann gegeben, wenn trotz der Übertragung des Wirtschaftsgutes, 
dieses dem übertragenden Gesellschafter weiterhin zur Gänze steuerlich 
zuzurechnen ist (nur bei 100-prozentiger Substanzbeteiligung).

Zusammenschluss gem. Art. IV UmgrStG:

• Zu einer (anteiligen) Grundstücksveräußerung kann es auch kommen, wenn im 
Rahmen eines Zusammenschlusses gem. UmgrStG ein Zusammenschlusspartner 
einen Betrieb und der andere Zusammenschlusspartner ein Grundstück  
überträgt.
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Einkünfteermittlung

30
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Altvermögen – Neuvermögen I

31

Altvermögen Neuvermögen

Altvermögen liegt vor, soweit Grundstücke am 
31.3.2012 ohne Berücksichtigung von 
Steuerbefreiungen nicht steuerverfangen waren.

Im Betriebsvermögen kann nur Grund und Boden 
Altvermögen darstellen.

Neuvermögen liegt vor, soweit Grundstücke am 
31.3.2012 steuerverfangen waren oder nach dem 
31.3.2012 angeschafft wurden.

Steuerverfangen sind am 31.3.2012 nach § 30 EStG a.F. 
spekulationsverfangene Grundstücke des PV sowie im BV 
generell Betriebsgebäude, GuB bei Gewinnermittlung gem. §
5 EStG und am 31.3.2012 gem. § 30 EStG a.F. 
spekulationsverfangener GuB bei Gewinnermittlung gem. § 4 
Abs. 3 oder § 4 Abs. 1 EStG.

• pauschale Einkünfteermittlung: Anschaffungskosten 
i.H.v. 86 % (Umwidmung: 40 %) des Veräußerungserlöses

• alternativ: Regeleinkünfteermittlung*)

• Regeleinkünfteermittlung
➢ eingeschränkter Abzug von Werbungskosten/ 

Betriebsausgaben bei Anwendung des 
Sondersteuersatzes.

*) Im Betriebsvermögen gilt die Regeleinkünfteermittlung; bei Grund und Boden des Altvermögens kann alternativ die 
pauschale Einkünfteermittlung angewendet werden (§ 4 Abs. 3a Z 3 EStG).
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Altvermögen – Neuvermögen II

32

Spekulationsfrist gem. § 30 EStG i.d.F. vor StabG 2012:

• Am 31.3.2012 nicht mehr spekulationsverfangen sind Grundstücke, wenn die Anschaffung bei zehnjähriger 
Spekulationsfrist vor dem 31.3.2002 und bei 15-jähriger Spekulationsfrist vor dem 31.3.1997 erfolgt ist.

• § 30 Abs. 1 Z 1 lit. a zweiter Satz EStG a.F.: „Für Grundstücke, bei denen innerhalb von zehn Jahren nach ihrer 
Anschaffung Herstellungsaufwendungen in Teilbeträgen gem. § 28 Abs. 3 abgesetzt wurden, verlängert sich 
die Frist auf 15 Jahre.“

• § 28 Abs. 3 EStG betraf/betrifft die Verteilung von Herstellungsaufwand auf 15 Jahre aus 

• Aufwendungen i.S.d. §§ 3 bis 5 MRG in Gebäuden, die den Bestimmungen des MRG über die Verwendung der 
Hauptmietzinse unterliegen,

• Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen, wenn die Zusage für eine Förderung nach dem WohnhaussanierungsG, 
dem StartwohnungsG oder den landesgesetzlichen Vorschriften über die Förderung der Wohnhaussanierung 
vorliegt;

• Aufwendungen aufgrund des Denkmalschutzes.

• Maßgeblich für den Anschaffungszeitpunkt im Privatvermögen ist das Verpflichtungsgeschäft. 



Dr. Sabine Kanduth-Kristen 

Anschaffung- / Veräußerungszeitpunkt I

33

Privatvermögen:

• Maßgeblich für den Anschaffungszeitpunkt / Veräußerungszeitpunkt im 
Privatvermögen ist das Verpflichtungsgeschäft.

• Das Vorliegen eines bloßen Vorvertrags – der selbst noch keine Verpflichtung zur 
Übereignung eines Grundstücks, sondern lediglich eine bloße Verpflichtung zum 
späteren Abschluss eines Kaufvertrags begründet – bewirkt keine Anschaffung 
oder Veräußerung (VwGH 3.4.2019, Ra 2017/15/0098). Gleiches gilt für ein 
Kaufanbot oder eine bloße Kaufoption (VwGH 14.9.2020, Ra 2019/15/0146).

Betriebsvermögen:

• Übergang der wirtschaftlichen Verfügungsmacht/des wirtschaftlichen 
Eigentums.
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Anschaffung- / Veräußerungszeitpunkt II

34

Relevanz:

• Zeitliche Zuordnung der Anschaffung:

• z.B. Abgrenzung Alt-/Neuvermögen.

• Zeitliche Zuordnung des Veräußerungsvorgangs:

• Inkrafttreten;

• Steuersatzänderung;

• Erfüllung von Fristen bei Befreiungstatbeständen;

• …
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Einkünfteermittlung I

35

Einkünfte sind
jedenfalls
positiv.

Pauschale Ermittlung des Veräußerungsüberschusses für Altvermögen: 

Kein Umwidmungsfall: Umwidmungsfall: Umwidmung nach 
dem 31.12.1987 und nach dem 

letzten entgeltlichen Erwerb:

Anschaffungskosten:

Veräußerungsüberschuss:

ImmoESt:

Belastung effektiv:

86 % des Veräußerungserlöses

14 % des Veräußerungserlöses

30 % von 14 % des VE

4,2 % des Veräußerungserlöses

40 % des Veräußerungserlöses

60 % des Veräußerungserlöses

30 % von 60 % des VE

18 % des Veräußerungserlöses

Kein weiterer Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug (§ 20 Abs. 2 EStG).

Nachversteuerung der Hälfte der in Teilbeträgen gem. § 28 Abs. 3 EStG abgesetzten Herstellungsaufwendungen, 
soweit sie innerhalb von fünfzehn Jahren vor der Veräußerung vom Steuerpflichtigen selbst oder im Fall der 
unentgeltlichen Übertragung von seinem Rechtsvorgänger geltend gemacht wurden.
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Einkünfteermittlung II

36

Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen

Veräußerungserlös

- Anschaffungskosten

ad
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tierte 
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sten

- HSK und Instandsetzungsaufwendungen, soweit diese nicht bei der Ermittlung von 
Einkünften zu berücksichtigen waren 

+  AfA, soweit diese bei der Ermittlung von Einkünften abgezogen worden sind

+   steuerfreie Beträge (§ 28 Abs. 6 EStG)

- für die Mitteilung/Selbstberechnung gem. § 30c EStG anfallende Kosten

- Minderbeträge aus Vorsteuerberichtigungen gem. § 6 Z 12 EStG

- Anschaffungskosten von Grundstücksteilen, die im Zuge einer Änderung der Widmung aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben an Gemeinden übertragen wurden

Bei Anwendung des besonderen Steuersatzes ist kein weiterer Werbungskostenabzug möglich (§ 20 Abs. 2 EStG).
Bei Regelbesteuerung ist der Abzug von Werbungskosten seit 2016 nicht mehr durch § 20 Abs. 2 EStG beschränkt.
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• Anschaffungskosten des Grundstücks sind um die Anschaffungskosten von Grundstücksteilen zu erhöhen, die im Zuge einer 
Änderung der Widmung an die Gemeinde übertragen wurden (§ 4 Abs. 3a Z 5 EStG).

• Bei Anwendung des besonderen Steuersatzes ist kein weiterer Betriebsausgabenabzug möglich.

• Pauschale Veräußerungsgewinnermittlung für Grund und Boden des Anlagevermögens, der am 31.3.2012 nicht 
steuerverfangen war.

• Zahlreiche Sonderregelungen:
• Veräußerung von mit dem Teilwert eingelegten Grundstücken des Betriebsvermögens;
• Besteuerung von Auf-/Abwertungsbeträgen gem. § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a EStG i.d.F. vor 1.4.2012 i.R.d. Veräußerung;

• …

Einkünfteermittlung III
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Einkünfte aus betrieblichen Grundstücksveräußerungen

Veräußerungserlös

- Buchwert

- für die Mitteilung/Selbstberechnung gem. § 30c EStG anfallende Kosten

- Minderbeträge aus Vorsteuerberichtigungen gem. § 6 Z 12 EStG
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Einkünfteermittlung IV
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Kostenzuordnung im betrieblichen Bereich:

• Werden Teile des gesamten Veräußerungsgewinnes aus der 
Grundstücksveräußerung pauschal nach § 30 Abs. 4 EStG ermittelt, können 
dennoch die gesamten Kosten der Mitteilung oder Selbstberechnung gemäß §
30c EStG bei dem nach den allgemeinen Regeln der betrieblichen 
Gewinnermittlung ermittelten Teilgewinn in Abzug gebracht werden.
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Einkünfteermittlung V
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Kostenabzug bei Antrag zur Regelbesteuerung:

Bei Regelbesteuerung ist der Abzug von Betriebsausgaben / Werbungskosten seit 
2016 nicht mehr durch § 20 Abs. 2 EStG beschränkt.

Gilt dies auch bei pauschaler Einkünfteermittlung? – Unklar! BMF lehnt dies ab.

• Bei Antrag auf Regelbesteuerung werden die pauschal ermittelten Einkünfte dem 
Normaltarif unterworfen (kein Umstieg auf die Regeleinkünfte-Ermittlung!). Gem. 
§ 30 Abs. 4 EStG werden die AK pauschaliert ermittelt, die Pauschalierung 
umfasst m.E. nicht die Werbungskosten (Betriebsausgaben). Der Abzug von 
Werbungskosten/Betriebsausgaben wird m.E. ausschließlich durch § 20 Abs. 2 
EStG beschränkt.
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Kaufpreisaufteilung I

Anlassfälle:

• Nicht alle mitveräußerten Wirtschaftsgüter fallen unter den Grundstücksbegriff
(siehe VwGH 13.11.2019, Ro 2019/13/0033).

• Veräußerung von Alt- und Neuvermögen (z.B. im betrieblichen Bereich –
unterschiedliche Einstufung von GuB und Gebäude).

• Veräußerung von Privat- und Betriebsvermögen (z.B. bei gemischt genutzten 
Gebäuden).

• Teilweise Befreiung (z.B. Herstellerbefreiung für das Gebäude; Grundfläche von 
mehr als 1.000 m2).

• …
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Kaufpreisaufteilung II

Vorgangsweise:

• Aufteilung grds. im Verhältnis der Verkehrswerte nach objektiven Kriterien: Verhältnismethode; 
Ausnahme: Differenzmethode.

• Methode des Sachwertverhältnisses: Ermittlung des Verkehrswertes der einzelnen 
Wirtschaftsgüter sowie getrennt für Grund und Boden und Gebäude. Aufteilung des Kaufpreises 
im Verhältnis dieser Werte.

• Erfolgt die Veräußerung zu einem Gesamtkaufpreis, der den Verkehrswert erheblich 
überschreitet, ist der Gesamtverkaufspreis im Verhältnis der Verkehrswerte von Grund und 
Boden sowie Gebäude aufzuteilen. Diese Aufteilungsmethode gilt auch für die Zuordnung der 
von Befreiungsbestimmungen betroffenen Teile einer Gesamtveräußerung (vgl. VwGH 28.5.2015, 
2012/15/0104; 16.9.2015, Ro 2014/13/0008).

• Die Differenzmethode, bei der nach Feststellung des Wertes von Grund und Boden der 
Gebäudewert als „Restgröße“ ermittelt wird, kann nur in jenen Fällen zu einem 
wirklichkeitsnahen Ergebnis führen, in denen der Wert von Grund und Boden (unter 
Berücksichtigung des wertbeeinflussenden Umstandes der Bebauung) unbedenklich festgestellt 
werden kann und überdies der tatsächliche gesamte Kaufpreis für die bebaute Liegenschaft 
weitestgehend ihrem Verkehrswert entspricht (vgl. VwGH 19.12.2013, 2012/15/0033).

41



Dr. Sabine Kanduth-Kristen 

Kaufpreisaufteilung III

Außerbetrieblicher Bereich (Rz 6645 EStR 2000):

• Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken, bei Veräußerungen vor dem 1.1.2016 
den Anteil von Grund und Boden mit 20 % anzusetzen. Erscheint diese 
Aufteilung im konkreten Einzelfall (z.B. auf Grund eines hohen Bodenwertes im 
urbanen Raum) nicht sachgerecht, sind die tatsächlichen Verhältnisse (z.B. mittels 
Gutachten oder Vergleichspreisen) festzustellen.

• Bei Veräußerungen nach dem 31.12.2015 ist das Aufteilungsverhältnis gemäß §
16 Abs. 1 Z 8 lit. d EStG i.d.F. des StRefG 2015/2016, BGBl. I Nr. 118/2015, i.V.m. 
mit der dazu ergangenen GrundanteilV 2016, BGBl. II Nr. 99/2016, zu 
berücksichtigen. Maßgeblich sind dabei stets die Verhältnisse im Zeitpunkt der 
Veräußerung – somit bei Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts.

• Die Anwendung des pauschalen Aufteilungsverhältnisses nach der GrundanteilV
2016 darf allerdings nicht dazu führen, dass der so ermittelte Anteil des 
Veräußerungserlöses für Grund und Boden geringer ist als die ursprünglichen 
tatsächlichen Anschaffungskosten (siehe Beispiel in Rz 6645 EStR 2000).
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Kaufpreisaufteilung IV

GrundanteilV 2016, VO BGBl. II 99/2016:

• pauschale Festlegung des auszuscheidenden Anteils von GuB (Berücksichtigung örtlicher oder 
baulicher Verhältnisse):

• Gemeinden mit mind. 100.000 Einwohnern: Für Zwecke der AfA gilt gem. § 2 Abs. 3 GrundanteilV, 
dass für die Bestimmung der Anzahl der Einwohner das jeweils letzte Ergebnis einer Volkszählung 
heranzuziehen ist, das vor dem Beginn des Kalenderjahres veröffentlicht worden ist, in dem 
erstmalig eine AfA angesetzt wird. Grundstücksveräußerung – Rz 6645 EStR 2000: „Maßgeblich 
sind dabei stets die Verhältnisse im Zeitpunkt der Veräußerung – somit bei Abschluss des 
Verpflichtungsgeschäfts.“

• Durchschnittliche m²-Preis: Glaubhaftmachung anhand eines geeigneten Immobilienpreisspiegels.
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Grundanteil Einwohner/
Gemeinde

EUR/m² für
baureifes Land

Wohn-
/Geschäftseinheiten

20 % < 100.000 UND < € 400

30 % mind. 100.000 ODER mind. € 400 UND mehr als 10

40 % mind. 100.000 ODER mind. € 400 UND bis zu 10
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Kaufpreisaufteilung V

GrundanteilV 2016 – VO BGBl. II 99/2016

• kein pauschales Ausscheiden des Anteils an GuB wenn:
• tatsächlichen Verhältnisse erheblich abweichen ODER
• der Anteil nachgewiesen wird,

z.B. durch Gutachten eines Sachverständigen für den Zeitpunkt der Anschaffung § 16 Abs. 1 Z 8 
lit. a EStG) oder erstmaligen Nutzung (§ 16 Abs. 1 Z 8 lit. c EStG). Gilt nicht als „Nachweis“, wenn 
lediglich dargelegt werden soll, dass keine offenkundig erhebliche Abweichung gegeben ist.

• erhebliches Abweichen: Abstellung vor allem auf die Größe und Zustand 
des Gebäudes im Verhältnis zur Grundfläche:
• tatsächlicher Grundanteil weicht vom gesetzlichen oder durch die GrundanteilV

vorgegebenen Anteil um zumindest 50 % ab.
• z.B.: kleines Gartenhaus für Wochenendbenützung mit großem Garten.
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Anschaffungskosten

• Definition AK: keine Legaldefinition. Aufwendungen, die geleistet werden um ein Wirtschaftsgut 
zu erwerben und in betriebsbereiten Zustand zu versetzen (soweit sie dem Wirtschaftsgut einzeln 
zugeordnet werden können), sowie Anschaffungsnebenkosten und nachträgliche 
Anschaffungskosten. Rabatte/Skonti mindern die AK. Kosten, die vor Kaufentscheidung anfallen, 
zählen nicht zu den Anschaffungskosten (siehe BFG 6.7.2022, RV/7104240/2017).

• Anschaffungsnebenkosten: 
• Abgaben i.Z.m. dem Abschluss des Vertrages (GrESt, GB-Gebühr); Kosten für behördliche Genehmigungen; 

Vermittlungsprovisionen; Anwalts-/Notarhonorare; Aufschließungskosten (Straßen, Kanal-/Wasser-
/Energieversorgung).

• Nachträgliche Anschaffungskosten; AK-Minderungen; Vorsteuerabzug, Vorsteuerberichtigung (§ 6 
Z 11 und 12 EStG);  steuerfreie Subventionen i.S.d. § 3 Abs. 1 Z 6 EStG (§ 30 Abs. 3 EStG i.V.m. § 28 
Abs. 6 EStG); Tausch.

• Zur Aufteilung auf GuB und Gebäude siehe Folien zur Kaufpreisaufteilung.

• Bei vorangehendem unentgeltlichem Erwerb: AK/HK des Rechtsvorgängers sind heranzuziehen.
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Herstellung – Instandsetzung –
Instandhaltung

• Herstellungsaufwand: Änderung der Wesensart des Gebäudes
• Aufstockung eines Gebäudes / Zusammenlegen von Wohnungen,

• erstmaliger Einbau von Zentralheizungen / Aufzugsanlagen,

• Versetzen von Zwischenwänden / Einbau von Badezimmern.

• Instandsetzungsaufwand: wesentliche Erhöhung des Nutzwertes / der Nutzungsdauer (mehr als 
25 %)

• Austausch von Fenstern / Türen / Dach(-stuhl) / Stiegen,

• Austausch von Unterböden / Aufzugsanlagen / Heizungsanlagen / Sanitärinstallationen,

• umfangreiche Erneuerung des Außenverputzes (Wärmedämmung).

• Instandhaltungsaufwand: dient der Erhaltung von Gebäuden (Austausch von lediglich 
unwesentlichen Gebäudeteilen)

• laufende Wartungsarbeiten / gelegentliche Reparaturen,

• Ausmalen des Stiegenhauses / Anmalen der Fassade ohne Erneuerung des Verputzes,

• Erneuerung von Gebäudeteilen infolge höherer Gewalt.
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Frustrierte Planungskosten als HSK?

VwGH 22.12.2021, Ro 2021/13/0005:
• Planungskosten sind ein Teil der Herstellungskosten des fertiggestellten 

Wirtschaftsguts und dementsprechend zu aktivieren. Selbst vergebliche 
Planungskosten zählen zu den Herstellungskosten des schlussendlich auf 
demselben Grundstück errichteten Gebäudes, wenn davon auszugehen ist, 
dass die ursprüngliche Planung der – wenn auch wesentlich – geänderten 
Bauausführung in baurechtlicher, statischer und architektonischer Hinsicht 
gedient hat.

• Unterbleibt hingegen die Errichtung des zunächst geplanten Gebäudes 
gänzlich, sind die – somit vergeblichen – Planungskosten mangels Vorliegens 
eines Herstellungsvorganges keine Herstellungskosten. Sie fallen damit nicht
unter die Herstellungsaufwendungen, die gemäß § 30 Abs. 3 EStG bei 
Ermittlung der Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen die 
Anschaffungskosten des Grundstücks erhöhen.
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Verlustausgleich

48
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Negative Einkünfte aus Grundstücks-
veräußerungen natürlicher Personen – Überblick I

49

Privatbereich Betrieblicher Bereich

Behandlung von 
Verlusten gem. 
aktueller Rechtslage

• Ein sich insgesamt in einem 
Kalenderjahr ergebender Verlust aus 
privaten, dem 30 % igen Steuersatz 
unterliegenden Grundstücks-
veräußerungen ist auf 60 % gekürzt 
über 15 Jahre verteilt (oder auf Antrag 
zur Gänze im Jahr der 
Verlustentstehung) ausschließlich mit 
Einkünften aus VuV, soweit diese unter 
§ 28 Abs. 1 Z 1 und 4 EStG fallen, 
auszugleichen.

• Dies gilt auch im Fall der 
Regelbesteuerung (Vorteil: WK-Abzug).

• Gem. § 6 Z 2 lit. d EStG sind 
Abschreibungen auf den niedrigeren 
Teilwert, AfaA und Verluste aus der 
Veräußerung von Grundstücken im Sinne 
des § 30 Abs. 1 EStG, auf deren 
Wertsteigerungen der besondere 
Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 EStG 
anwendbar ist, vorrangig mit positiven 
Einkünften aus der Veräußerung oder 
Zuschreibung solcher Grundstücke 
desselben Betriebes zu verrechnen. Ein 
verbleibender negativer Überhang darf 
nur zu 60 % ausgeglichen werden.

• Dies gilt auch im Fall der 
Regelbesteuerung (Vorteil: BA-Abzug).
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Negative Einkünfte aus Grundstücks-
veräußerungen natürlicher Personen – Überblick II

Privatvermögen Betriebsvermögen

Verlustverrechnung bezogen auf sämtliche 
privaten Grundstücksveräußerungen eines 
Kalenderjahres.

Innerbetriebliche Verlustverrechnung 
innerhalb eines Wirtschaftsjahres.

Ein verbleibender Verlust ist zu 60 % über 15 
Jahre verteilt oder auf Antrag zur Gänze mit 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
i.S.d. § 28 Abs. 1 Z 1 und 4 EStG 
ausgleichsfähig. Restbetrag geht verloren.

Ein verbleibender Verlust ist zu 60 % 
ausgleichsfähig und geht ggf. auch in einen 
Verlustvortrag ein.
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Kein Verlustausgleich zwischen Privat- und Betriebsvermögen ausschließlich bezogen 
auf Grundstücksveräußerungen in einem Veranlagungszeitraum möglich!

Kein (ungekürzter) Verlustausgleich möglich…
• zwischen mehreren Betrieben desselben Steuerpflichtigen.
• zwischen Betriebs- und Privatvermögen.
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Abgeltungswirkung und 
Veranlagungsoption
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Abgeltungswirkung

• Die Einkommensteuer gilt mit Entrichtung der Immobilienertragsteuer durch den 
Parteienvertreter als abgegolten, sofern die der Selbstberechnung zu Grunde liegenden Angaben 
den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Eine Veranlagung ist nicht erforderlich. Nur eine 
ImmoESt in korrekter Höhe hat Abgeltungswirkung (VwGH 26.5.2021, Ra 2019/15/0046).

• Aber: keine Abgeltungswirkung, wenn das veräußerte Grundstück einem Betrieb zuzurechnen 
ist. 
• Jedenfalls Aufnahme in die Steuererklärung und Anrechnung der Immobilienertragsteuer auf die 

Einkommensteuerschuld.

• Veranlagungsoption gem. § 30b Abs. 3 EStG für Grundstücke des PV:
• Anrechnung der Immobilienertragsteuer auf die Einkommensteuer und Erstattung mit dem 

übersteigenden Betrag.
• Vorteil bspw. bei mehreren Grundstücksveräußerungen und Entstehen eines Verlustes.

• Keine Abgeltungswirkung einer besonderen Vorauszahlung!
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Veranlagungsoption I

Veranlagungsoption gem. § 30b Abs. 3 EStG:

• Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen, für die eine 
selbstberechnete ImmoESt entrichtet wurde, sind auf Antrag mit dem 
besonderen Steuersatz zu veranlagen. Dabei ist die ImmoESt auf die zu 
erhebende ESt anzurechnen und mit dem übersteigenden Betrag zu erstatten.

• Betrifft nur Grundstücksveräußerungen des PV und kann auf einzelne 
Veräußerungsvorgänge beschränkt werden.

• Antragstellung bis zur Rechtskraft des Bescheides.

• Veranlagung erfolgt mit dem besonderen Steuersatz.
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Veranlagungsoption II

Veranlagungsoption gem. § 30b Abs. 3 EStG – Wirkung:

• Ausgleich von positiven und negativen Einkünften aus privaten 
Grundstücksveräußerungen.

• Ausgleich eines auf 60 % gekürzten verbleibenden Verlustes über 15 Jahre oder 
auf Antrag sofort mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (bei 
Veranlagung sämtlicher privater Grundstücksveräußerungen).

• Geltendmachung nachträglicher AK/HK/WK desselben VAZ.

• Korrektur einer fehlerhaft berechneten ImmoESt.

• Änderung der Einkünfteermittlung bei Altvermögen von der pauschalen 
Einkünfteermittlung auf die Regeleinkünfteermittlung.
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Regelbesteuerungsoption
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Regelbesteuerungsoption I

• Anwendung des allgemeinen Steuertarifs auf Antrag auf sämtliche Einkünfte, die 
dem besonderen Steuersatz gem. § 30a Abs. 1 EStG unterliegen.

• Betrifft Wertsteigerungen bei Grundstücken des BV und des PV.

• Antragstellung bis zur Rechtskraft des Bescheides.

• Gewinn- / Einkünfteermittlung (regulär/pauschal) wird dadurch nicht berührt.

• Bei Altvermögen kann im Rahmen der Regelbesteuerungsoption von der 
Einkünfteermittlung gem. § 30 Abs. 4 EStG auf die Regeleinkünfteermittlung gem. 
§ 30 Abs. 3 EStG umgestiegen werden (im BV umgekehrt).

• Ab 2016 sind Betriebsausgaben/Werbungskosten bei Regelbesteuerung 
abzugsfähig.

• Verlustausgleichsbeschränkungen bleiben aufrecht.
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Regelbesteuerungsoption II

Vorteile:

• Ausgleich anderer negativer Einkünfte mit positiven Einkünften aus 
Grundstücksveräußerungen.

• Ausgleich eines allfällig vorhandenen Verlustvortrags mit positiven 
Einkünften aus Grundstücksveräußerungen.

• Anwendung von Tarifbegünstigungen (z.B. Hälftesteuersatz gem. § 37 Abs. 
5 EStG oder Dreijahresverteilung gem. § 37 Abs. 2 Z 1 EStG im Rahmen 
einer Betriebsveräußerung).

• Sofern Durchschnittssteuersatz bei Regelbesteuerung unter 30 %.

• Keine Beschränkung des Abzugs von Werbungskosten/Betriebsausgaben.
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Regelbesteuerungsoption III

Nachteile:

• Positive Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen erhöhen den 
Gesamtbetrag der Einkünfte und das Einkommen und haben damit 
eine progressionserhöhende Wirkung (Schatteneffekt!)

• „Verbrauch“ von Verlusten / Verlustvorträgen, die anderenfalls in 
zukünftigen Perioden ggf. gegen regelbesteuerte Einkünfte verrechnet 
werden könnten.
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Grundstücksveräußerungen durch 
Mitunternehmerschaften
Mitunternehmerschaft = betrieblich tätige 
Personengesellschaft
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Grundstücksveräußerungen durch 
Mitunternehmerschaften I
Rz 5855a EStR 2000:

• Der Veräußerungsgewinn von Grundstücken des Betriebsvermögens ist auf Ebene der 
Gesellschaft zu ermitteln. Dabei ist aber zu beachten, dass wegen des besonderen 
Steuersatzes für Grundstücksgewinne der Veräußerungsgewinn gesondert zu ermitteln 
ist.

• Der Veräußerungserlös muss auf die Mitunternehmer im Ausmaß ihrer Beteiligung 
aufgeteilt werden. Für jeden Mitunternehmer ist – abhängig vom Anschaffungszeitpunkt 
der Mitunternehmerbeteiligung – gesondert zu beurteilen, ob der veräußerte Anteil Alt-
oder Neuvermögen darstellt. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die 
Anteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten erworben wurden.

• Im Fall von Neuvermögen sind stets die individuellen Anschaffungskosten zu ermitteln, 
im Fall von Altvermögen kommt auch die pauschale Ermittlung der Anschaffungskosten 
in Betracht. Die ImmoESt ist in diesen Fällen nach den individuellen Verhältnissen der 
einzelnen Miteigentümer zu ermitteln.

• Die für die Gemeinschaft (lt. Finanzverwaltung; siehe jedoch VwGH 3.9.2019, Ro 
2019/15/0016: kein Steuersubjekt!) abzuführende ImmoESt ist die Summe der auf die 
jeweiligen Miteigentümer entfallenden ImmoESt-Beträge.
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Grundstücksveräußerungen durch 
Mitunternehmerschaften II
Rz 5855b EStR 2000:

• Die Einkünfte sind mangels Abgeltungswirkung für den betrieblichen Bereich im 
Feststellungsverfahren gemäß § 188 BAO als Teil des betrieblichen 
Gewinnes/Verlustes zu erfassen. Im Fall der Veräußerung durch eine OG oder KG 
ist die entrichtete ImmoESt im Feststellungsverfahren auszuweisen.

• In der Einkommensteuererklärung des Beteiligten sind die Einkünfte aus der 
Beteiligung zu erfassen und die steuerliche Erfassung des anteiligen Gewinnes 
aus der Grundstücksveräußerung hat entweder zum besonderen Steuersatz oder 
zum Tarif (Regelbesteuerungsoption) jeweils unter Anrechnung der ImmoESt zu 
erfolgen.

• Auch aus der Veräußerung von Grundstücken, die zum Sonderbetriebsvermögen
eines Gesellschafters einer Mitunternehmerschaft gehören, kann sich ein im 
Rahmen eines Feststellungsverfahrens gemäß § 188 BAO zu erfassender 
Grundstücksveräußerungsgewinn/-verlust ergeben, der allerdings nur den 
betreffenden Gesellschafter betrifft. Gleiches gilt, wenn mit einem 
Mitunternehmeranteil anteilig auch (im Betriebsvermögen oder 
Sonderbetriebsvermögen befindliche) Grundstücke veräußert werden.
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Grundstücksveräußerungen durch 
Mitunternehmerschaften III
Rz 6709 EStR 2000:
• Bei der Abfuhr der ImmoESt ist zu differenzieren:

• Bei einer Veräußerung von Grundstücken durch eine Personengesellschaft (OG oder 
KG) wird die Summe der auf die jeweiligen Miteigentümer oder Mitunternehmer 
entfallenden ImmoESt-Beträge als ImmoESt für die Gemeinschaft auf deren 
Abgabenkonto abgeführt (lt. Finanzverwaltung; siehe jedoch VwGH 3.9.2019, Ro 
2019/15/0016: kein Steuersubjekt!).

• Wird ein Grundstück aus dem Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers 
veräußert, ist die ImmoESt auf das Abgabenkonto des Mitunternehmers 
abzuführen, da sich das Grundstück zivilrechtlich in dessen Eigentum befindet.

Beachte:
• Bei einer Veräußerung von Grundstücken durch mehrere Miteigentümer 

(bzw. eine GesBR) ist die ImmoESt auch nach Ansicht der Finanzverwaltung 
für jeden einzelnen Miteigentümer gesondert auf deren Abgabenkonten 
abzuführen.
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Grundstücksveräußerungen durch 
Mitunternehmerschaften IV
Rz 6709a EStR 2000:
• Körperschaften, die unter § 7 Abs. 3 KStG fallen, und Privatstiftungen sind 

gemäß § 24 Abs. 3 Z 4 KStG von der ImmoESt ausgenommen.
• Entfällt bei einer betrieblichen oder vermögensverwaltenden 

Personengesellschaft im Zuge der gesellschafterbezogenen Ermittlung der 
auf die Einkünfte aus einer Grundstücksveräußerung der Gesellschaft 
entfallenden Steuer ein Teil der Steuer auf eine solche Körperschaft, ist 
daher insoweit für die Personengesellschaft keine ImmoESt zu berechnen 
und zu entrichten.

• Sind die substanzbeteiligten Gesellschafter einer betrieblichen oder 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft ausschließlich
Körperschaften, die unter § 7 Abs. 3 KStG fallen, oder Privatstiftungen, ist 
für die Personengesellschaft keine ImmoESt zu berechnen und zu 
entrichten. Die anteiligen Veräußerungsgewinne sind ausschließlich im 
Rahmen der Veranlagung der Gesellschafter zu erfassen.
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Danke für die Aufmerksamkeit!
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